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Zur Befristung des nachehelichen Aufstockungsunterhalts

Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs vom 26.9.2007 (Nr. 138/2007)

Der u.a. für Familiensachen zuständige XII. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs hatte sich in zwei Verfahren erneut mit
der Frage zu befassen, unter welchen Voraussetzungen ein
Anspruch auf nachehelichen Aufstockungsunterhalt nach
§ 1573 Abs. 2 BGB zeitlich befristet werden darf.
Die Parteien in dem Verfahren XII ZR 11/05, die beide im
Jahre 1960 geboren sind, hatten 1982 die Ehe geschlossen.
Aus ihrer Ehe sind zwei – 1982 und 1984 geborene – Kinder
hervorgegangen. 2001 trennten sich die Ehegatten; ihre Ehe
wurde 2004 geschieden. Während ihrer Ehezeit in der frühe-
ren DDR gingen beide Parteien einer Vollzeiterwerbstätigkeit
nach. Die Ehefrau verdiente als Bauingenieurin monatlich
690 Mark, während der Ehemann in herausgehobener Stel-
lung monatlich rund 1.000 Mark erhielt. Seit 1992 war die
Ehefrau zunächst bei verschiedenen Arbeitgebern, zeitweise
nur in Teilzeit, und später selbständig als Bauingenieurin
tätig. Inzwischen ist sie im öffentlichen Dienst beschäftigt
und erzielt ein Nettoeinkommen von rund 1.400 EUR. Der
Ehemann erzielt als Geschäftsführer monatliche Einkünfte in
Höhe von rund 4.850 EUR. Das Amtsgericht hat den Ehe-
mann zur Zahlung eines monatlichen Aufstockungsunterhalts
in Höhe von 1.116 EUR verurteilt. Das Oberlandesgericht hat
die Berufung des Ehemannes, mit der er eine Befristung des
Unterhaltsanspruchs auf die Zeit bis März 2006 begehrte,
zurückgewiesen.
Auf die – vom Oberlandesgericht zugelassene – Revision des
Ehemannes hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des
Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten
Verhandlung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Nach der neueren Rechtsprechung des Senats durfte das Ober-
landesgericht nicht allein wegen der Dauer der Ehe von mehr
als 20 Jahren von einer Befristung des Unterhaltsanspruchs
absehen. Es hätte stattdessen prüfen müssen, ob auch jetzt,
z.B. infolge der Haushaltstätigkeit und Kindererziehung, noch
ehebedingte Nachteile vorliegen. Ist das nicht der Fall und
erzielt die Ehefrau eigene Einkünfte, die sie auch ohne die
Ehe erzielen würde, kann es ihr nach einer Übergangszeit
zumutbar sein, auf den – höheren – Lebensstandard nach den
ehelichen Lebensverhältnissen zu verzichten und sich mit
dem Lebensstandard zu begnügen, den sie aus ihren eigenen

Einkünften erreichen kann. Das Oberlandesgericht wird des-
wegen prüfen müssen, ob die Ehefrau ohne die Einschränkung
ihrer Erwerbstätigkeit während der Ehe heute ein höheres
Einkommen erzielen würde. Dabei wird es auch berücksichti-
gen müssen, dass beide Ehegatten während der ersten Hälfte
ihrer Ehe voll erwerbstätig waren und die Kinder anderweit
betreut wurden.
In dem Verfahren XII ZR 15/05 hatten die 1961 bzw. 1962
geborenen Parteien im Jahre 1982 die Ehe geschlossen, die
kinderlos blieb. Nach Trennung im Jahre 2002 wurde die Ehe
2004 geschieden. Der Ehemann erzielt als Zerspanungsmecha-
niker ein unterhaltsrelevantes Nettoeinkommen von monatlich
rund 1.500 EUR. Die Ehefrau hat während der Ehezeit ihren
schwer erkrankten Vater gepflegt und war daneben halbschich-
tig berufstätig. Seit 2003 arbeitet sie vollschichtig als Kassiere-
rin und erzielt ein unterhaltsrelevantes Monatseinkommen von
rund 1.000 EUR. Während der Ehezeit hatte die Ehefrau im
Wege der vorweggenommenen Erbfolge ein Hausgrundstück
im Wert von rund 133.000 EUR erhalten; mit Rechtskraft der
Ehescheidung erhielt sie außerdem einen Zugewinnausgleich
in Höhe von 60.000 EUR. Das Amtsgericht hat den Ehemann
zur Zahlung eines monatlichen Aufstockungsunterhalts in
Höhe von 164 EUR verurteilt. Auf die Berufung des Eheman-
nes hat das Oberlandesgericht die Unterhaltspflicht auf die Zeit
bis Juli 2011 befristet. Dagegen richtet sich die – vom Ober-
landesgericht zugelassene – Revision der Ehefrau.
Der Bundesgerichtshof hat die gegen dieses Urteil eingelegte
Revision der Ehefrau zurückgewiesen. Ehebedingte Nachteile
liegen nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts schon
deswegen fern, weil die Ehe kinderlos geblieben ist und die
Ehefrau bei Zustellung des Scheidungsantrags trotz der relativ
langen Ehe erst 42 Jahre alt und wieder vollschichtig erwerbs-
tätig war. Soweit sie während der Ehezeit ihren eigenen Vater
gepflegt hat, ist dies auf ihre familiäre Bindung und nicht auf
die Ehe zurückzuführen. Der Ehefrau ist es deswegen zumut-
bar, nach einer Übergangszeit auf den Lebensstandard nach
den ehelichen Lebensverhältnissen zu verzichten und sich mit
dem Lebensstandard zu begnügen, den sie aus ihren eigenen
Einkünften erreichen kann.
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Urteile vom 26. September 2007 XII ZR 11/05 (AG Perleberg
– 16 b F 51/02 – Entscheidung vom 10.3.2004 ./. OLG Bran-
denburg – 10 UF 87/04 – Entscheidung vom 30.11.2004) und
XII ZR 15/05 (AG Siegen – 15 F 1468/02 – Entscheidung vom
4.3.2004 ./. OLG Hamm – 13 UF 165/04 – Entscheidung vom
10.12.2004)

Anmerkung der Redaktion:
Die Entscheidungen liegen am Bundesgerichtshof noch nicht
gedruckt vor. Sie werden im nächsten Heft (FF 8/2007) mit
einer Anmerkung von Grandel veröffentlicht.

Kabinett beschließt Gesetz zur Vaterschaftsfeststellung

Mitteilung des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der Justiz vom 11.7.2007

Die Feststellung, von wem ein Kind abstammt, wird künftig
erheblich erleichtert. Einen Regelungsvorschlag von Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries hat das Bundeskabinett in
seiner heutigen Sitzung beschlossen.
Die Frage, von wem ein Kind abstammt, ist für eine Familie
von existentieller Bedeutung. Der rechtliche Vater möchte
wissen, ob er auch der biologische Vater ist. Das Kind möchte
wissen, von wem es abstammt, und zuweilen möchte auch die
Mutter Klarheit schaffen. Dieses Klärungsinteresse, so hat das
Bundesverfassungsgericht am 13. Februar 2007 entschieden,
ist verfassungsrechtlich geschützt.
„Es kann allerdings keine Lösung sein, die Frage der Abstam-
mung mithilfe von heimlichen Gen-Tests zu beantworten.
Genetische Daten sind die persönlichsten Informationen, die
es über einen Menschen gibt. Heimlich die Haare oder den
Speichel eines Kindes in einem Labor prüfen zu lassen, stellt
einen schwerwiegenden Verstoß gegen das informationelle
Selbstbestimmungsrecht dar. Auch das hat das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung klar herausgestellt. Des-
halb bieten wir jetzt ein einfaches Verfahren an, das aber
sicherstellt, dass die Rechte aller Betroffenen gewahrt blei-
ben“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.
Nach geltendem Recht kann die Frage der Abstammung pro-
blemlos in einem privaten Gutachten geklärt werden, wenn alle
Betroffenen einverstanden sind. Sperrt sich allerdings einer der
Betroffenen, bleibt nur die Möglichkeit einer Anfechtungs-
klage (§§ 1600 ff. BGB), die innerhalb einer Frist von zwei
Jahren nach Kenntnis der gegen die Vaterschaft sprechenden
Umstände erhoben werden muss. Im Rahmen eines solchen
Verfahrens kann die Abstammung zwar geklärt werden – stellt
sich allerdings heraus, dass der rechtliche nicht der biologische
Vater ist, wird damit zwangsläufig das rechtliche Band zwi-
schen Vater und Kind zerrissen. Es besteht also bislang keine
Möglichkeit, in einem Gerichtsverfahren die Abstammung zu
klären, ohne juristische Konsequenzen für die rechtliche Bezie-
hung zwischen Vater und Kind fürchten zu müssen. Mit dem

neuen Gesetz soll das Verfahren für alle Beteiligten – also
Vater, Mutter und Kind – erleichtert werden.
„Bei allem Interesse daran, die Abstammung zu klären, das
Kindeswohl muss stets berücksichtigt werden. Häufig wird
ein Kind zutiefst verunsichert sein, wenn es erfährt, dass sein
rechtlicher Vater nicht der „echte“ Vater ist. Das Kind muss
daher stabil genug sein, um eine solche Information verkraf-
ten zu können. Für Fälle, in denen das nicht gewährleistet ist,
sieht unser Gesetzentwurf Härteklauseln vor“, sagte Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries.

Künftig wird es zwei Verfahren geben:
I. Verfahren auf Klärung der Abstammung
II. Anfechtung der Vaterschaft

I. Anspruch auf Kl�rung der Abstammung
(§ 1598a BGB n.F.)

1. Die neue Regelung sieht vor, dass Vater, Mutter und Kind
jeweils gegenüber den anderen beiden Familienangehöri-
gen einen Anspruch auf Klärung der Abstammung haben.
Das heißt, die Betroffenen müssen in die genetische Ab-
stammungsuntersuchung einwilligen und die Entnahme der
erforderlichen Proben dulden.

2. Der Anspruch ist im Hinblick auf die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts an keine weiteren Vorausset-
zungen geknüpft. Auch Fristen sind nicht vorgesehen.

3. Wird die Einwilligung versagt, kann sie vom Familien-
gericht ersetzt werden.

Um dem Kindeswohl in außergewöhnlichen Fällen (beson-
dere Lebenslagen und Entwicklungsphasen) Rechnung zu
tragen, kann das Verfahren ausgesetzt werden. Damit soll
sichergestellt werden, dass der Anspruch nicht ohne Rück-
sicht auf das minderjährige Kind zu einem ungünstigen Zeit-
punkt durchgesetzt werden kann.
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